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1. Nachtrag zum 
 
 

Entwässerungsvertrag  
 

vom 06./07.12.2011 
 
 

zwischen 
 
der Stadt Ansbach, Johann-Sebastian-Bach-Platz 1, 91522 Ansbach, vertreten durch 
die Oberbürgermeisterin Carda Seidel 
 

- nachfolgend: „Stadt Ansbach“  genannt - 
 

und 
 
der Abwasserentsorgung Ansbach AöR, Rügländer Straße 1a, 91522 Ansbach, ver-
treten durch den Vorstand, bestehend aus dem alleinigen Vorstandsmitglied Roland 
Moritzer 
 

- nachfolgend: „awean“  genannt -, 
 
zusammen auch die „Vertragsparteien“  genannt. 

 
 
 

Der Entwässerungsvertrag wird ab dem 1. Januar 2015 geändert: 
 

§ 2 Kosten der Straßenentwässerung  
 

Absatz 2 erhält nachfolgende Anpassung: 
Die Kosten werden entsprechend der Gebührenkalkulation der awean errech-
net und im Verhältnis der privaten und öffentlichen versiegelten und einleiten-
den Flächen, ab dem Kalenderjahr 2015 im Verhältnis 72 zu 28, verrechnet. 
Jede Partei ist berechtigt, eine Anpassung des vorgenannten Verteilungs-
schlüssels zu verlangen, wenn dieser den tatsächlichen Gegebenheiten nicht 
mehr entsprechen sollte. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten gilt § 2 
Abs. 5.  
 
Absatz 3 erhält nachfolgende Ergänzungen: 
Auf Basis der vorgenannten Gebührenkalkulation sind vorbehaltlich einer An-
passung nach § 2 Abs. 4 für die Kalenderjahre 2015 bis 2018 folgende vorläu-
fig errechnete Jahresgebühren zu zahlen:  
 
Kalenderjahr 2015:       931.000 Euro 
Kalenderjahr 2016:     984.000 Euro 
Kalenderjahr 2017:  1.019.000 Euro 
Kalenderjahr 2018:  1.040.000 Euro 
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Alle anderen Regelungen des Entwässerungsvertrages vom 06./07.12.2011 gelten 
unverändert weiter. 
 
Ansbach, den  16.01.2015    Ansbach, den  
 
 
 
 
.……………………………………………  ………………………………………….. 
Abwasserentsorgung Ansbach AöR  Stadt Ansbach 
 
 
 


